
 

  

  

 

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Wahl Ombudsperson  

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Als Ombudsperson wird ab 1. Juni 2020 Georg Kramer gewählt.  

 

 

Die Geschäftsprüfungskommission unterbreitet gemäss Art. 11 Ziff. 1 des Reglements über die Om-

budsperson folgenden Wahlvorschlag für die Ombudsperson: 

 

Georg Kramer 

Georg Kramer, Jahrgang 1977, ist Schweizer Bürger und wohnt in der Stadt St.Gallen. Er ist verheira-

tet und Vater von drei Kindern. Herr Dr. iur. Kramer erhielt 2009 von der Anwaltskammer des Kantons 

St.Gallen die Bewilligung zur Ausübung des Berufes als Anwalt. Zudem hat er 2013 eine Mediations-

ausbildung abgeschlossen. 

 

Herr Kramer ist seit 2014 als selbständiger Anwalt in der Stadt St.Gallen tätig. Zudem ist er Stv. Präsi-

dent der Schlichtungsstelle für Arbeitsverhältnisse St.Gallen. Herr Kramer ist parteiunabhängig.  

 

Bisherige Stelleninhaberin 

Daniela Ittensohn gab im Dezember 2019 ihren Rücktritt auf Ende März 2020 als Ombudsperson der 

Stadt St.Gallen bekannt. Zur Vermeidung einer längeren Vakanz erklärte sie sich bereit, die Tätigkeit 

um zwei Monate weiter zu führen.  

 

Frau Ittensohn kann aufgrund ihrer hauptberuflichen Verpflichtung die Aufgabe als Ombudsperson 

nicht mehr wahrnehmen.  

 

 

Die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission: 

Evelyne Angehrn  

 

Die Sekretärin der Geschäftsprüfungskommission:  

Petra Rüttimann 
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